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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

1. Gewerbesteuer: Hinzurechnung von Werbeaufwendungen 
Urteil vom 16.09.2024, Az: III R 36/22  

2. Einkommensteuer: Erschütterung des Anscheinsbeweises für private Fahr-
zeugnutzung 
Urteil vom 22.10.2024, Az: VIII R 12/21  

3. Verfahrensrecht: Auftragsprüfung bei einem Steuerberater 
Urteil vom 20.10.2024, Az: VIII R 18/21  

4. DSGVO: Antrag auf Auskunftserteilung  
Urteil vom 12.11.2024, Az: IX R 20/22  

5. DSGVO: Kein Akteneinsichtsrecht  
Urteil vom 20.09.2024, Az: IX R 24/23  

6. Umwandlungssteuergesetz: Verschmelzung mit steuerlicher Rückwirkung 
Urteil vom 13.03.2024, Az: X R 32/21  

7. Elektronischer Rechtsverkehr: Anforderungen an sichere Übermittlung ein-
fach signierter Dokumente aus beA 
Beschluss vom 05.11.2024, Az: XI R 10/22  

8. Umsatzsteuer: Lieferung von städtischen Wasserversorgungsanlagen  
Urteil vom 25.09.2024, Az: XI R 19/22  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Gewerbesteuer: Hinzurechnung von Werbeaufwendungen 

Urteil vom 16.09.2024, Az: III R 36/22 
1. Die Kosten für die Anmietung von Werbeträgern können auch bei einem Dienstleis-
tungsunternehmen zu einer Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e des Gewer-
besteuergesetzes (GewStG) führen, wenn die Werbeträger bei unterstelltem Eigentum 
des Dienstleistungsunternehmens zu dessen Anlagevermögen gehören würden. 
 
2. Für die Zugehörigkeit zum Anlagevermögen kommt es darauf an, ob der Geschäfts-
zweck und die speziellen betrieblichen Verhältnisse (zum Beispiel Häufigkeit und 
Dauer der Nutzung von bestimmten oder gleichartigen --austauschbaren-- Werbeträ-
gern) des Dienstleistungsunternehmens Werbemaßnahmen erforderlich erscheinen las-
sen, für die das Unternehmen Werbeträger ständig in seinem Betrieb vorhalten muss. 
 
3. Eine Hinzurechnung von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung 
von Werbemaßnahmen nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG setzt voraus, dass die 
den Werbeaufwendungen zugrunde liegenden Verträge ihrem wesentlichen rechtlichen 
Gehalt nach als Miet- oder Pachtverträge einzuordnen sind oder zumindest trennbare 
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miet- oder pachtrechtliche Hauptleistungspflichten enthalten (vgl. Senatsurteil vom 
23.03.2023 - III R 5/22, BFHE 279, 553, BStBl II 2023, 923). 
 

  
2. Einkommensteuer: Erschütterung des Anscheinsbeweises für private Fahrzeug-

nutzung 
Urteil vom 22.10.2024, Az: VIII R 12/21 
1. Verkennt das Finanzgericht bei der Anwendung des Anscheinsbeweises für die Pri-
vatnutzung eines betrieblichen Fahrzeugs und der dagegen vorgebrachten Umstände 
den gesetzlichen Maßstab für seine Überzeugungsbildung oder das erforderliche Maß 
von Überzeugung (§ 96 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 der Finanzgerichtsordnung) in grund-
legender Weise, liegt darin ein revisionsrechtlich beachtlicher Rechtsfehler (Bestäti-
gung der Senatsurteile vom 15.01.2013 - VIII R 22/10, BFHE 204, 195, BStBl II 
2013, 526, Rz 16 und vom 09.05.2017 - VIII R 51/14, BFH/NV 2018, 5, Rz 23). 
 
2. Bei der Prüfung, ob der für eine private Nutzung betrieblicher Fahrzeuge streitende 
Anscheinsbeweis erschüttert ist, müssen sämtliche Umstände berücksichtigt werden. 
Ein Fahrtenbuch darf nicht von vornherein mit der Begründung außer Betracht gelas-
sen werden, es handele sich um ein nicht ordnungsgemäßes Fahrtenbuch. 
 

  
3. Verfahrensrecht: Auftragsprüfung bei einem Steuerberater 

Urteil vom 20.10.2024, Az: VIII R 18/21 
1. Die Anordnung einer Auftragsprüfung bei einem Steuerberater kann grundsätzlich 
mit der Vermeidung von typischerweise zu erwartenden Spannungen begründet wer-
den (Anschluss an die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs). 
 
2. Macht der Steuerberater im Einspruchsverfahren Umstände geltend, die auf eine 
Zweckverfehlung im konkreten Einzelfall hindeuten, etwa weil er seine berufliche Tä-
tigkeit schwerpunktmäßig im Bezirk des beauftragten Finanzamts entfalte, muss das 
Finanzamt dem nachgehen und in der Einspruchsentscheidung eine individuelle Er-
messensentscheidung treffen; das Finanzamt muss derartige Umstände des Einzelfalls 
aber nicht von Amts wegen aufklären und berücksichtigen. 
 
3. Umstände, die der Kläger erstmals im Klageverfahren geltend macht, können bei 
der rechtlichen Überprüfung einer Ermessensentscheidung grundsätzlich nicht berück-
sichtigt werden. 
 

  
4. DSGVO: Antrag auf Auskunftserteilung  

Urteil vom 12.11.2024, Az: IX R 20/22 
1. Eine auf Auskunftserteilung gemäß Art. 15 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) gerichtete Klage ist mangels Beschwer grundsätzlich unzulässig, 
wenn es an einem dem Klageverfahren vorausgehenden außergerichtlich gestellten 
Antrag auf Auskunftserteilung fehlt. 
 
2. Das Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO ist inhaltlich nicht mit einem Aktenein-
sichtsrecht identisch. 
 

  
  
5. DSGVO: Kein Akteneinsichtsrecht  

Urteil vom 20.09.2024, Az: IX R 24/23 
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1. § 2a Abs. 5 Nr. 2 der Abgabenordnung ordnet die entsprechende Geltung der Vor-
schriften der Datenschutz-Grundverordnung für Informationen, die sich auf identifi-
zierte oder identifizierbare Körperschaften beziehen, an. 
 
2. Die Datenschutz-Grundverordnung enthält keinen Anspruch auf Akteneinsicht. 
 
3. Der zuständige Spruchkörper ist grundsätzlich berechtigt und verpflichtet, einen 
geltend gemachten Anspruch unter allen zumindest denkbaren rechtlichen Aspekten zu 
prüfen. 
 
4. Weder aus der Abgabenordnung noch aus dem Recht auf effektiven Rechtsschutz 
im Sinne von Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes (GG) sowie dem Rechtsstaatsprinzip 
nach Art. 20 Abs. 3 GG ergibt sich ein gebundener Anspruch auf Akteneinsicht. 
  
 

  
6. Umwandlungssteuergesetz: Verschmelzung mit steuerlicher Rückwirkung 

Urteil vom 13.03.2024, Az: X R 32/21 
§ 2 Abs. 4 Satz 3 des Umwandlungssteuergesetzes steht auch dem Ausgleich von posi-
tiven Einkünften, die der übertragende Rechtsträger im Rückwirkungszeitraum erzielt 
hat, mit einem Verlustrücktrag des übernehmenden Rechtsträgers aus dem Folgejahr 
entgegen. 
 

  
7. Elektronischer Rechtsverkehr: Anforderungen an sichere Übermittlung einfach 

signierter Dokumente aus beA 
Beschluss vom 05.11.2024, Az: XI R 10/22 
1. Ein elektronisches Dokument, das aus einem besonderen elektronischen Anwalts-
postfach (beA) versandt wird und nicht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
versehen ist, ist nur dann wirksam auf einem sicheren Übermittlungsweg bei Gericht 
eingereicht, wenn die das Dokument signierende (und damit verantwortende) Person 
mit dem tatsächlichen Versender übereinstimmt. 
 
2. Der Inhaber eines beA darf sein Recht, nicht qualifiziert elektronisch signierte Do-
kumente auf einem sicheren Übermittlungsweg zu versenden, nicht auf andere Perso-
nen (zum Beispiel Angestellte der Kanzlei) übertragen (Anschluss an die Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts, des Bundesgerichtshofs, des Bundessozialgerichts 
und des Bundesverwaltungsgerichts). 
 

  
8. Umsatzsteuer: Lieferung von städtischen Wasserversorgungsanlagen  

Urteil vom 25.09.2024, Az: XI R 19/22 
1. Wasserversorgungsanlagen, die als Bauten auf fremdem Grund und Boden errichtet 
wurden, können an den Eigentümer oder einen Dritten geliefert werden. 
 
2. Erwirbt eine Stadt im Rahmen des Wechsels des Wasserversorgers die Wasserver-
sorgungsanlagen vom alten Versorger zurück und liefert sie die Wasserversorgungsan-
lagen unmittelbar an den neuen Versorger mit der Verpflichtung weiter, sie bei Been-
digung des neuen Vertrags von ihm erneut zurückzuerwerben, handelt sie nachhaltig. 
 
3. Soweit die Geschäftsveräußerung an einen anderen Unternehmer für dessen Unter-
nehmen erfolgen muss, reicht es in Fällen des zulässigen Durchgangserwerbs aus, dass 
diese Voraussetzungen beim Letzterwerber (Begünstigten) vorliegen (Anschluss an 
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das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 25.11.2015 - V R 66/14, BFHE 251, 526, BStBl 
II 2020, 793). 
  

 

 


